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Index

66/01 Allgemeines Sozialversicherungsgesetz

Norm

ASVG §67 Abs10 idF 1989/642;

ASVGNov 48te;

Beachte

Miterledigung (miterledigt bzw zur gemeinsamen Entscheidung verbunden): 93/08/0260 93/08/0261

Rechtssatz

Die Haftung eines Geschäftsführers einer GmbH nach § 67 Abs 10 ASVG ist in Angleichung an die abgabenrechtlichen

Haftungsnormen durch die 48te ASVGNov nur dann gegeben, wenn

1) die Uneinbringlichkeit der Beitragsschulden bei der Gesellschaft feststeht,

2) schuldhafte und rechtswidrige Verletzungen der sozialversicherungsrechtlichen P@ichten durch den Geschäftsführer

vorliegen und

3) die Uneinbringlichkeit der Beiträge auf diese schuldhaften P@ichtverletzungen des Geschäftsführers zurückzuführen

sind, dh ein Rechtswidrigkeitszusammenhang zwischen diesen beiden Momenten gegeben ist.
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